
##9,KATASTAR,GEODEZIJA,BiH,J:NJ #NN D I E 

KATASTRAL-VERMESSUNG 

von Bosnien und der Hercegovina # 

zunächst als Studie 

für alle, die in der practischen Geodäsie und Geometrie 
thätig sind, insbesondere für Ingenieure der Grund-

Steuerregulirungscommissionen. 

Von 

# A A V I C T O R W E S S E L Y 
k. u, lt. Hauptmann im Infanterie -Regimente Forinyäk Nr. 86, ehedem 
Militär-Geometer und Leiter einer Vermessungs-Partie bei der Catastral-

Vermessung in Bosnien und (1er Hercegovina. 

# Z Z Z w e i t e u n v e r ä n d e r t e A u f l a g e , 
Mit 5 Tafeln. 

#MMWIEN #GG1896. 

# P P S P I E L H A G E N & S C H U R I C H 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 

I., KUMPFGASSE 7. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Vorliegendes Werk, dessen zweite Auflage hier-
mit der Lesewelt übergeben wird, verfolgt den Zweck, 
in gedrängter Kürze und allgemein verständlicher 
Form die einsichtsvollen Dispositionen der Organe, 
sowie nicht minder die grossen Leistungen der Catastral-
Vermessung von Bosnien und der Hercegovina dem 
grösseren gebildeten Publikum vorzuführen. o O 

Von fachtechnischen Kreisen wurde die Brauch-
barkeit dieses Werkes für alle diejenigen, die in der 
practischen Geodäsie und Geometrie thätig sind, 
anerkannt, weshalb der Verfasser es vorgezogen hat, 
im Wesentlichen den früheren Gang der Darstellung 
beizubehalten. 

Mit Ausnahme weniger theoretischer Figuren, ist 
der ganze Vorgang auf praktische Beispiele basirt, 
und es sind alle Operationen, die bei einer geometrischen 
Aufnahme als Leitfaden dienen können — ausführlich 
behandelt. 

So möge denn das Werk überall wohlwollende 
Aufnahme finden, dem Jünger der Geodäsie genügende 
Belehrung, dem Freunde der Wissenschaft freudigen 
Genuss, und dem Kenner derselben wohlthuende Be-
friedigung gewähren. 

W i e n , im Juli 1896. 

Der Verfasser. 
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V O R R E D E . 

Gute und verlässliche Karten sind überall der Haupt-
schlüssel zur Erschliessung eines Landes, denn es gibt 
keinen Zweig civilisatorischer Thätigkeit, welcher nicht 
täglich der Karte bedürfte, ausserdem gibt selbstredend 
die topographische Aufnahme allein die sichere Basis zur 
wirthschaftlichen Bcurtheilung. Dies war auch Grund, dass 
ungefähr ein Jahr nach der Occupation -— und nachdem 
die wichtigsten administrativen Massregeln, wie Volks-
zählung, Nummerierung der Häuser etc. durchgeführt 
waren — die Vornahme der Catastral-Vermessung in 
Bosnien und der Herzegovina zum Behufe einer allge-
meinen Grundsteuer-Regulierung in ernste Erwägung ge-
zogen, und zu diesem Zwecke schon im Monate Decem-
ber des Jahres 1879 im k. u. k. gemeinsamen Ministe-
rium eine eigene Commission zusammengestellt wurde. — 
Dieselbe fasste den Beschluss, dass mit Rücksicht der 
vollkommen neu aufgestellten Principien, welche vom 
Inlands-Cataster wesentlich differirten, in erster Linie ein 
neues Vermessungs-System zu adoptiren sei, um mit dem 
geringsten Kostenaufwande rasch und befriedigend die 
Catastral-Vermessung im Occupations-Gebiete durchfuh-
ren, und das gewonnene Materiale auch für die später 
folgende Militäraufnahme verwerthen zu können. 

Nach den eingehendsten Berathungen und Erwägun-
gen wurden von dieser Commission für die geplante Ver-
messung folgende Grundlagen adoptirt: 

a) Die trigonometrische Vermessung von Bosnien 
und der Herzegovina habe durch Bestimmung der Netz-
punkte der 1. 2. 3. und 4. Ordnung, durch Officiere des 
Militär-Geographischen Institutes zu geschehen, und wur-
den zu Beobachtern nur solche Truppen-Officiere com-
mandirt, welche im abgelaufenen Decenium im Triangu-
lirungs-Bureau bereits zu Beobachtern vollkommen heran-
gebildet waren. 

1 
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Durch die Segnungen geistiger und materieller 
Fortschritte wurde aber auch in diesen Ländern die Sym-
pathie und die Erkenntlichkeit für die Monarchie geweckt. 

Die sonst mistrauische Bevölkerung des Landes, 
hauptsächlich aber die an ein beschauliches Leben ge-
wöhnten Grundeigenthümer verfolgen nun alle Neuerun-
gen mit grosser Aufmerksamkeit. o o 

Den Catastral-Vermessungs-Arbeiten brachten sie 
anfänglich eine reservirte Haltung entgegen; nachher 
aber wussten sie recht gut den grossen Nutzen und die 
ganze Tragweite dieser Arbeiten zu beurtheilen und sind o o 
zur Einsicht gelangt, dass nur auf Grundlage des Ca-
tasters eine gerechte Besteuerung und Austragung der 
so vielfach verworrenen, strittigen Eigenthumsverhältnisse 
und eine Consolidirung des Besitzes möglich war. 

Das Vermessiingsmateriale allein ermöglichte die 
zerstückten Gemeinden zu arondiren, die Streitfragen der 
Grundbesitzer zu lösen, billige Ausgleiche zu treffen, den 
Umfang des Staatseigenthums kennen zu lernen, Coloni-
sationen ohne Schädigung der Interessen Einzelner vor-
zunehmen, überständige Forste auszuhauen und das 
Steuerwesen nach dem Gesammtresultate der Einschätzung 
zu regeln. 

Diese grosse culturelle Arbeit war in einem Zeit-
räume von 4*/2 Jahren ohne grossem Kostenaufwand 
glücklich und vollkommen zufriedenstellend beendet und 
reiht sich demnach als ein würdiges Glied in der grossen 
Kette ähnlicher umfangreicher Aufnahmen der Monar-
chie an. 

Um die Elaborate auch für die Zukunft vollkommen 
brauchbar zu erhalten, die zahlreichen. Besitzänderungen 
zu registriren und in den Mappen einzuzeichnen, ferner, 
um auch die grossartigen Regelungen und Arondirungen 
der Gemeinden durchzuführen, wurden auch für jeden 
Bezirk, wo die Schätzungen bereits vorgenommen wurden, 
eigene Evidenz-Geometer angestellt. 

Dieser Art werden diese Elaborate auch in der Zu-
kunft gleichbleibenden Werth behalten. 


